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TIP
1. Sie können nur in die Felder Daten eingeben. Das Formular ist geschützt.

2. Bitte beachten Sie, dass den Druck über das Menü "Datei > Druck" ausführen und dort die Optionschaltfläche "Anmerkungen" deaktiviert ist.
Ist dieses Feld aktiviert, werden die  Anmerkungen (Fragezeichen etc.) mit gedruckt.

<TEXTENDE>

Rechtsgrundlagen und Anzahl der Ausfertigung
1. Rechtsgrundlagen
Wesentliche Grundlagen der Berufsausbildung sind das Berufsbildungsgesetz – BBiG – vom 23. März 2005 (BGBl. I S. 931) und die Verordnung über die Berufsausbildung zum Rechtsanwaltsfachangestellten / zur Rechtsanwaltsfachangestellten, zum Notarfachangestellten / zur Notarfachangestellten, zum Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten / zur Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten, zum Patentanwaltsfachangestellten / zur Patentanwaltsfachangestellten, (RenoPatAusbV) – ReNoPat-Ausbildungsverordnung – vom 23. November 1987 (BGBl. I S. 2392) in der jeweils gültigen Fassung.
Das Jugendarbeitsschutzgesetz – JarbSchG – vom 12. April 1976 (BGBl. I S. 965) und das Berufsbildungsförderungsgesetz – BerBiFG – vom 23. Dezember 1981 (BGBl. I S. 1692) sind zu beachten. Im übrigen gelten die allgemeinen arbeits- und sozialrechtlichen Vorschriften.
Ein Tarifvertrag für Rechtsanwaltsfachangestellte besteht nicht. Die Durchführung der Abschlussprüfung ist in der Prüfungsordnung der Rechtsanwaltskammer geregelt.


2. Dreifache Vertragsausfertigung, ärztliche Bescheinigung
Die Vertragsniederschrift ist dreifach nach Formular zusammen mit den sonstigen von der Kammer geforderten Unterlagen und der ärztlichen Bescheinigung über die Erstuntersuchung ( § 32 Abs. 1 JArbSchG) der Rechtsanwaltskammer zur Eintragung in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse (Lehrlingsrolle) vorzulegen (§§ 34, 36 BBiG). Es ist Voraussetzung der Eintragung, dass der Berufsausbildungsvertrag den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die ärztliche Bescheinigung vorgelegt wird (§ 35 BBiG). Die elektronische Form ist ausgeschlossen.

<TEXTENDE>

Berufsausbildungsverzeichnis
Lassen Sie diese Felder frei, sie werden von Ihrer Kammer ausgefüllt.

<TEXTENDE>

Kammerbezirk
Wählen Sie hier Ihren Kammerbezirk.

<TEXTENDE>


a) Zwischen der ausbildenden Kanzlei

Ausbilder/ Ausbilderin:

b) Zwischen dem ausbildenden Berufstrager

- nachstehend ,der Ausbildende” genannt -

und dem/ der Auszubildenden

Strafe
in
Schulabschluss _Kein Schulabschluss

geb. am in

Staatsangehérigkeit

gesetzlich vertreten durch

StrafBe

in

- nachstehend ,der Auszubildende” genannt -
wird dieser Vertrag zur Ausbildung im Ausbildungsberuf
] Rechtsanwaltsfachangestellte(r)
L] Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte(r) ')

nach MaBBgabe der Verordnung ber die Berufsausbildung zum
Rechtsanwaltsfachangestellten / zur Rechtsanwaltsfachangestellten,
zum Notarfachangestellten / zur Notarfachangestellten, zum
Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten / zur Rechtsanwalts- und
Notarfachangestellten und zum Patentanwaltsfachangestellten /
zur Patentanwaltsfachangestellten (ReNoPat-Ausbildungsverord-
nung - ReNoPatAusbV) vom 23. November 1987 (Bundesgesetz-
blatt 1, 2392) in der jeweils giiltigen Fassung geschlossen.

§ 1 Ausbildungsdauer

1. Vorgeschriebene Ausbildungsdauer

Die Ausbildungsdauer betrégt geméf & 3 der ReNoPat-Ausbil-
dungsverordnung drei Jahre.

Hierauf wird angerechnet:

a) eine vorangegangene Ausbildung (§ 7 Abs. 1 BBiG)

mit 0 Monaten;

b) die Berufsausbildung im Ausbildungsberuf
bei
mit 0 Monaten.

Auf gemeinsamen Antrag des Ausbildenden und des Aus-
zubildenden hat die Rechtsanwaltskammer mit Bescheid
vom die Ausbildungszeit

um___ gekirzt (§ 8 Abs. 1 Satz 1 BBiG).

Auf Antrag des Auszubildenden hat die Rechtsan-

waltskammer  die  Ausbildungszeit mit  Bescheid

vom um

2. Probezeit

verléngert (§ 8 Abs. 2 BBiG).

1) Nur méglich bei Anwaltsnotaren und Notaranwdlten, wenn nicht eine Vereinbarung
gemdB § 10 dieses Vordrucks getroffen ist.

Das Berufsausbildungsverhdltnis

beginnt am

und endet am

Die Probezeit betragt M€r ' Monate 2). Wird die
Ausbildung wdhrend der Probezeit fir mehr als ein Drittel der
Zeit unterbrochen, so verlangert sich die Probezeit um den Zeit-
raum der Unterbrechung.

3. Vorzeitige Beendigung des Ausbildungsverhdltnisses

Besteht der Auszubildende vor Ablauf der unter Nr. 1 vereinbar-
ten Ausbildungszeit die Abschlussprifung, so endet das Berufs-
ausbildungsverhdaltnis mit dem Tag der Bekanntgabe des Pri-
fungsergebnisses.

4. Vereinbarte Verlangerung des Ausbildungsverhdlinisses 3)@

Findet die fir den Auszubildenden nachstmégliche Abschlusspri-
fung erst nach Ablauf der in Nr. 1 vorgesehenen Ausbildungszeit
statt, so verléngert sich das Ausbildungsverhdltnis bis zum Tag
der Feststellung des Prifungsergebnisses. Die VertragsschlieBBen-
den beantragen, diese Verléngerung gemdf § 8 Abs. 2 Berufs-
bildungsgesetz durch die Eintragung zu genehmigen.

5. Gesetzliche Verlangerung des Ausbildungsverhdlinisses

Besteht der Auszubildende die Abschlussprifung nicht, so verlan-
gert sich das Berufsausbildungsverhdltnis auf sein Verlangen bis
zur ndchstmdglichen Wiederholungsprifung, im Falle des Nicht-
bestehens der Wiederholungsprifung bis zu einer eventuell zu-
lassigen erneuten Wiederholungsprifung, héchstens jedoch um
insgesamt ein Jahr. Das Verlangen ist innerhalb angemessener
Frist nach der Mitteilung Uber das Nichtbestehen der Abschluss-
prifung gegentber dem Ausbildenden zu stellen.

§ 2 Ausbildungsstitte

Die Ausbildung findet vorbehaltlich der Regelungen in § 3 Nr. 12 und
§ 10 in der Kanzlei des Ausbildenden statt.

§ 3 Pflichten des Ausbildenden
Der Ausbildende verpflichtet sich,
1. (Ausbildungsziel)

dafir zu sorgen, dass dem Auszubildenden die berufliche Hand-
lungsfahigkeit vermittelt wird, die zum Erreichen des Ausbil-
dungsziels erforderlich ist, und die Berufsausbildung in einer
durch ihren Zweck gebotenen Form planmaBig, zeitlich und
sachlich gegliedert so durchzufihren, dass das Ausbildungsziel in
der vorgesehenen Ausbildungszeit erreicht werden kann;

2. (Ausbilder)

selbst auszubilden oder einen persénlich und fachlich geeigne-
ten Ausbilder ausdricklich damit zu beauftragen und diesen
dem Auszubildenden jeweils schriftlich bekannt zu geben;

3. (Ausbildungsordnung)

dem Auszubildenden vor Beginn der Ausbildung die Ausbil-
dungsordnung kostenlos auszuhéndigen;

4. (Ausbildungsmittel)

dem Auszubildenden kostenlos die Ausbildungsmittel zur Verfi-
gung zu stellen, die zur Berufsausbildung und zum Ablegen von
Zwischen- und Abschlusspriffungen, auch soweit solche nach
Beendigung des Berufsausbildungsverhdltnisses in zeitlichem Zu-

sammenhang damit stattfinden, erforderlich sind;

5. (Berufsschule, sonstige AusbildungsmafBnahmen)
a) den Auszubildenden zum Besuch der Berufsschule anzuhal-
ten und dafir freizustellen; das Gleiche gilt, wenn Ausbil-

dungsmaBBnahmen auBerhalb der Ausbildungsstétte vorge-
schrieben oder nach Nr. 12 durchzufishren sind;

b) Kopien der Berufsschulzeugnisse, die er im Einversténdnis
des Auszubildenden aufbewahrt, nach Beendigung des Aus-
bildungsverhdltnisses zu vernichten;

6. (Berichtsheftfihrung)
dem Auszubildenden vor Ausbildungsbeginn und spater vor-
geschriebene Berichtshefte fir die Berufsausbildung kostenfrei

auszuhéndigen, ihn zum Fihren von schriftlichen Ausbildungs-
nachweisen anzuhalten und diese durchzusehen;

2) Gesetzliche Hochstdauer: 4 Monate, Mindestdauer: 1 Monat.

3) Diese Verldngerungsvereinbarung ist genehmigungspflichtig: sie braucht nicht getrof-
fen und kann gestrichen werden. ErlGuterungen hierzu enthdlt das Merkblatt.

Seite zurUcksetzen!



Vertragsschließende
Ausbildender kann ein Rechtsanwalt oder eine Sozietät sein. Gehören der Sozietät nur Rechtsanwälte an, soll einer von ihnen als Ausbilder bestimmt werden. Gehören der Sozietät z. B. auch Steuerberater an, muss ein Rechtsanwalt als Ausbilder bestimmt werden (§§ 28 Abs. 2, 30 Abs. 4 BBiG). Allgemein empfiehlt es sich, dass auch in Anwaltssozietäten nur ein Rechtsanwalt Ausbilder ist und den Ausbildungsvertrag abschließt. Aus der Vertragsniederschrift muss sich klar ergeben, wer Ausbilder ist; dieser hat den Vertrag zu unterschreiben.

Will ein (Nur-) Rechtsanwalt zum Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten ausbilden, so ist entsprechend der Regelung in § 10 des Ausbildungsvertrages zu verfahren.

Bei minderjährigen Auszubildenden sind die gesetzlichen Vertreter zu nennen. Diese haben neben dem Auszubildenden die Vertragsniederschrift zu unterschreiben (§§ 107, 1626 Abs. 1, 1629 Abs. 1 BGB).

<TEXTENDE>

Fußnote 1
Nur möglich bei Anwaltsnotaren und Notaranwälten, wenn nicht eine Vereinbarung gemäß § 10 dieses Vordrucks getroffen ist.

<TEXTENDE>

 Ausbildungsdauer
Die Ausbildungsdauer beträgt für den Rechtsanwaltsfachangestellten drei Jahre. Die Ausbildungsdauer sowie die Daten des Beginns und des Endes der Ausbildungszeit sind in dem Vertrag aufzunehmen.
Bei der Bestimmung des Beendigungsdatums sind etwa erfolgte Anrechnungen zu berücksichtigen. Ohne besondere Genehmigung der Kammer (§§ 7, 71 Abs. 4, 9 BBiG) kann nur die Ausbildungszeit bei einem anderen Ausbildenden im selben Ausbildungsberuf voll angerechnet werden. Die Berufsgrundbildungsjahr-Anrechnungs-Verordnung vom 4. Juli 1972 (BGBl. I S. 1151) und die Berufsfachschul-Anrechnungs-Verordnung vom 4. Juli 1972 (BGBl. I S. 1155) finden auf Rechtsanwaltsfachangestellte keine Anwendung. Eine Anrechnung in einem anderen Ausbildungsberuf ist nur über § 8 Abs. 1 BBiG möglich. Bei Wechsel von einem zum anderen Ausbildungsberuf kann die Anrechnung nur mit Genehmigung der Kammer über § 7 BBiG erfolgen.

Eine kürzere als die in der Ausbildungsverordnung vorgeschriebene Dauer darf nur unter der Bedingung vereinbart werden, dass die Abkürzung auf gemeinsamen Antrag des Ausbildenden und des Auszubildenden von der Kammer ausnahmsweise genehmigt wird (§§ 8 Abs. 1, 71 Abs. 4 BBiG).

Eine längere als die in der Ausbildungsverordnung vorgeschriebene Dauer darf nur unter der Bedingung vereinbart werden, dass die Verlängerung auf Antrag des Auszubildenden von der Kammer ausnahmsweise genehmigt wird (§§ 8 Abs. 2, 71 Abs. 4 BBiG).
Es ist sinnvoll, den in § 1 Abs. 4 des Berufsausbildungsvertrages vorgesehenen Verlängerungsantrag zu stellen, andernfalls kann das Ausbildungsverhältnis vor Abnahme der Prüfung enden, wenn die Prüfung nach Beendigung der vereinbarten Ausbildungszeit stattfindet. Es soll vermieden werden, dass ein Arbeitsverhältnis mit den entsprechenden Folgen (z. B. Kündigungsfristen) begründet wird und ein Verlängerungsantrag nach § 8 Abs. 2 BBiG nach Nichtbestehen der Prüfung nicht mehr gestellt werden kann.

Ein Antrag auf Verkürzung der Ausbildungszeit kann nach § 8 Abs. 1 BBiG nur genehmigt werden, wenn aufgrund stichhaltiger Gründe erwartet werden kann, dass der Auszubildende das Ausbildungsziel in der gekürzten Zeit erreicht.

Der Antrag auf Abkürzung und Verlängerung kann auch während der Ausbildungszeit gestellt werden.

Davon unabhängig wird die tatsächliche Beendigung des Ausbildungsverhältnisses durch den Tag der Feststellung (Bekanntgabe) des Ergebnisses der Abschlussprüfung bestimmt (§ 1 Nr. 3 und 5 des Ausbildungsvertrages; § 21 Abs. 3 BBiG). Für die Zeit danach besteht unter den Voraussetzungen des § 24 BBiG (Weiterarbeit) Anspruch auf Gehalt.

<TEXTENDE>

Probezeit
Die Probezeit beträgt mindestens einen und höchstens vier Monate (§ 20 BBiG).

Eine Verlängerung der Probezeit über vier Monate hinaus ist nicht zulässig. Bei Unterbrechung der Ausbildung während der Probezeit um mehr als ein Drittel der Zeit (etwa wegen Erkrankung), wird nur die Probezeit, nicht jedoch die Gesamtausbildungszeit unterbrochen. Die Probezeit ist Ausbildungszeit. Während der Probezeit kann das Ausbildungsverhältnis von beiden Seiten fristlos gekündigt werden (§ 22 Abs.1 BBiG).

<TEXTENDE>

Fußnote 2
Gesetzliche Höchstdauer: 4 Monate, Mindestdauer: 1 Monat.

<TEXTENDE>

Fußnote 3
Diese Verlängerungsvereinbarung ist genehmigungspflichtig: sie braucht nicht getroffen und kann gestrichen werden. Erläuterungen hierzu enthält das Merkblatt.

<TEXTENDE>

 Individueller Ausbildungsplan
Nach § 10 der Ausbildungsverordnung hat die Ausbildung unter Zugrundelegung des Ausbildungsrahmenplans (Anlage zu § 9 der Ausbildungsverordnung) nach einem individuellen Ausbildungsplan zu erfolgen. Muster und Anleitungen für die Erstellung eines solchen Planes werden in der Fachliteratur angeboten.

<TEXTENDE>

 Aushang des Jugendarbeitsschutzgesetzes
Ein Abdruck des Jugendarbeitsschutzgesetzes und die Anschrift des zuständigen Gewerbeaufsichtsamtes (als Aufsichtsbehörde) sind bei einer regelmäßigen Beschäftigung mindestens eines Jugendlichen in der Kanzlei an geeigneter Stelle zur Einsicht auszulegen oder auszuhängen (§ 47 JArbSchG). Die weiteren Vorschriften des Gesetzes über Aushänge und Verzeichnisse (§§ 48, 49 JArbSchG) sind zu beachten.

<TEXTENDE>

 Berufsschulpflicht
Die Berufsschulpflicht richtet sich nach den jeweiligen Landesgesetzen.

Auch bei nicht berufsschulpflichtigen Auszubildenden (also in der Regel älteren Auszubildenden, Abiturienten usw.) wird der Besuch der Berufsschule zur Erreichung des Ausbildungsziels für unumgänglich gehalten.

<TEXTENDE>

 Berichtsheft
Nach § 11 der Ausbildungsordnung hat der Auszubildende ein Berichtsheft zu führen, das vom Ausbildenden regelmäßig zu überprüfen ist. Dabei geht es um eine kurzgefasste formlose Niederschrift dessen, was der Auszubildende in der Kanzlei, in der Berufsschule und in den Ausbildungskursen gelernt hat. Sie soll den Auszubildenden veranlassen, sich über das Gelernte Gedanken zu machen, und dem Ausbildenden einen Überblick über den Ausbildungsstand verschaffen. Vordrucke werden im Fachhandel angeboten.

<TEXTENDE>


10.

11

12.

7. (Ausbildungsbezogene Tatigkeiten)

dem Auszubildenden nur Aufgaben zu Gbertragen, die dem Aus-
bildungszweck dienen und seinen kérperlichen Kraften an-
gemessen sind;

. (Sorgepflicht)

@

dafir zu sorgen, dass der Auszubildende charakterlich gefér-
dert sowie sittlich und kérperlich nicht gefahrdet wird;

(Arztliche Untersuchungen)

den jugendlichen Auszubildenden fir drztliche Untersuchungen
nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz freizustellen und sich von
ihm gemdf 88 32, 33 Jugendarbeitsschutzgesetz Bescheinigun-
gen dariber vorlegen zu lassen, dass er

a) vor der Aufnahme der Ausbildung untersucht und

b) vor Ablauf des ersten Ausbildungsjahres nachuntersucht wor-
den ist;

(Eintragungsantrag)

unverziglich nach Abschluss des Berufsausbildungsvertrages

a) die Eintragung in das Verzeichnis der Berufsausbildungsver-
héltnisse bei der Rechtsanwaltskammer unter Beifiigung der
Vertragsniederschriften und - bei Auszubildenden unter 18
Jahren - einer Kopie der drztlichen Bescheinigung tber
die Erstuntersuchung gemdf § 32 Jugendarbeitsschutzgesetz
zu beantragen und

b) der Rechtsanwaltskammer eine vorausgegangene allgemeine
und berufliche Ausbildung des Auszubildenden sowie die Be-
stellung von Ausbildern oder Ausbilderinnen anzuzeigen;

Entsprechendes gilt bei spateren Anderungen des wesentlichen
Vertragsinhaltes;

. (Anmeldung zu Prifungen)

den Auszubildenden rechtzeitig zu den angesetzten Zwischen-
und Abschlussprisfungen anzumelden, ihn fir die Teilnahme dar-
an und fir den Tag vor der schriftlichen Abschlussprifung freizu-
stellen, die Prifungsgebihr und etwaige Reisekosten zu zahlen
sowie der Anmeldung zur Zwischenprifung bei Auszubildenden
unter 18 Jahren eine Kopie der drztlichen Bescheinigung Gber
die erste Nachuntersuchung gemaf & 33 Jugendarbeitsschutz-
gesetz beizufigen;

(AusbildungsmaBBnahmen auflerhalb der Ausbildungsstdtte)

§ 4 Pflichten des Auszubildenden

Der Auszubildende hat sich zu bemihen, die Fertigkeiten und Kennt-
nisse zu erwerben, die erforderlich sind, um das Ausbildungsziel zu
erreichen. Er verpflichtet sich insbesondere,

1.

(Lernpflicht)

die ihm im Rahmen seiner Berufsausbildung Gbertragenen Auf-
gaben sorgfdltig auszufihren und die ihm aufgetragenen Ne-
benleistungen zu erbringen, sofern sie mit der Ausbildung ver-
einbar sind;

. (Berufsschule, Prifungen, sonstige Ma3nahmen)

am Berufsschulunterricht und an Prifungen sowie an Ausbil-
dungsmafinahmen auBerhalb der Ausbildungsstétte teilzuneh-
men, fir die er gemaB § 3 Nr. 5 freigestellt wird oder die
angeordnet sind;

. (Weisungsgebundenheit)

den Weisungen zu folgen, die ihm im Rahmen der Berufsausbil-
dung vom Ausbildenden, vom Ausbilder oder von anderen wei-
sungsberechtigten Personen erteilt werden;

. (Betriebliche Ordnung)

die fir die Ausbildungsstétte geltende Ordnung zu beachten;

. (Sorgfaltspflicht)

Biromaschinen und das sonstige Inventar der Ausbildungsstéatte
pfleglich zu behandeln und das Biromaterial nur zu den ihm
Ubertragenen Arbeiten zu verwenden;

. (Verschwiegenheitspflicht)

strengste Verschwiegenheit zu beachten in allem, was er Uber
fremde Rechtsangelegenheiten erféhrt; fir ihn gelten dieselben
Bestimmungen wie fir den Ausbildenden selbst (§ 203 Strafge-

setzbuch, § 18 Bundesnotarordnung); Gber Betriebs- und Ge-
schaftsgeheimnisse Stillschweigen zu bewahren;

7. (Berichtsheftfihrung)

10.

ein vorgeschriebenes Berichtsheft ordnungsgemaf zu fihren
und regelméfig vorzulegen;

. (Benachrichtigung bei Fernbleiben)

bei Fernbleiben von der Ausbildungsstatte, vom Berufsschulun-
terricht oder von sonstigen Ausbildungsveranstaltungen dem
Ausbildenden unter Angabe von Griinden unverziglich Nach-
richt zu geben und ihm bei Krankheit und Unfall innerhalb von
3 Tagen eine drztliche Bescheinigung zuzuleiten;

. (Arztliche Untersuchungen)

wenn er zu dem jeweiligen Zeitpunkt noch nicht 18 Jahre alt

ist, sich gemdaf 8§ 32, 33 Jugendarbeitsschutzgesetz drztlich

a) vor Beginn der Ausbildung untersuchen zu lassen,

b) vor Ablauf des ersten Ausbildungsjahres nachuntersuchen zu
lassen

und die Bescheinigungen dariber dem Ausbildenden vorzu-

legen;

(Vorlage von Berufsschulzeugnissen)

die Berufsschulzeugnisse den Ausbildenden unverziglich nach Er-
halt einsehen zu lassen oder ihm vorzulegen; er erklért sich da-
mit einverstanden, dass Berufsschule und Ausbildungskanzlei sich
Uber seine Leistungen unterrichten.

§ 5 Vergiitung und sonstige Leistungen

. Hohe und Falligkeit der Vergitung

Die Vergitung betragt monatlich
Euro brutto im 1. Ausbildungsjahr
Euro brutto im 2. Ausbildungsjahr
Euro brutto im 3. Ausbildungsjahr
Euro brutto im 4. Ausbildungsjahr

Eine Uber die vereinbarte regelméfige tégliche Ausbildungszeit
hinausgehende Beschaftigung wird besonders vergitet oder
durch entsprechende Freizeit ausgeglichen.

Die Vergitung ist spatestens am letzten Ausbildungstag des
Monats zu zahlen.

Die auf die Urlaubszeit entfallende Vergiitung wird vor Antritt
des Urlaubs ausgezahlt.

Die Beitrage fir die Sozialversicherung tragen die Vertrag-
schlieBenden nach MaBgabe der gesetzlichen Bestimmungen.

. Kosten fisr MafBnahmen auBerhalb der Ausbildungsstétte

Fir MaBBnahmen auflerhalb der Ausbildungsstatte, die von der
Rechtsanwaltskammer oder vom Ausbildenden angeordnet oder
die in § 3 Nr. 12 vereinbart sind, tragt der Ausbildende die
notwendigen Kosten, soweit der Auszubildende nicht einen an-
derweitigen Anspruch auf Ubernahme der Kosten hat.

. Berufskleidung

Wird vom Ausbildenden eine Berufskleidung vorgeschrieben, so
wird sie von ihm zur Verfiigung gestellt.

. Fortzahlung der Vergitung

Dem Auszubildenden ist die vereinbarte Vergitung auch zu
zahlen
1. fir die Zeit der Freistellung nach § 3 Nr. 5, 9 und 11 dieses
Vertrags,
2. bis zur Dauver von 6 Wochen, wenn er
a) sich fir die Berufsausbildung bereithalt, diese aber aus-
fallt, oder
b) aus einem sonstigen, in seiner Person liegenden Grund
unverschuldet verhindert ist, seine Pflichten aus dem Be-
rufsausbildungsverhdltnis zu erfillen.
Die Fortzahlung der Vergitung im Falle unverschuldeter Krank-
heit, einer MaBBnahme der medizinischen Vorsorge oder Re-
habilitation, einer Sterilisation oder eines Abbruchs der
Schwangerschaft richtet sich nach den jeweils geltenden Bestim-
mungen des Entgeltfortzahlungsgesetzes. Kénnen Auszubilden-
de wahrend der Zeit, fir welche die Vergitung fortzuzahlen
ist, aus berechtigtem Grund Sachleistungen nicht abnehmen, so
sind diese nach den Sachbezugswerten (§ 17 Abs. 2 BBIG) ab-
zugelten.

Seite zurUcksetzen!



 Individueller Ausbildungsplan
Nach § 10 der Ausbildungsverordnung hat die Ausbildung unter Zugrundelegung des Ausbildungsrahmenplans (Anlage zu § 9 der Ausbildungsverordnung) nach einem individuellen Ausbildungsplan zu erfolgen. Muster und Anleitungen für die Erstellung eines solchen Planes werden in der Fachliteratur angeboten.

<TEXTENDE>

 Ärztliche Nachuntersuchung
Etwa ein Jahr nach Aufnahme der ersten Beschäftigung hat sich der Jugendliche einer ärztlichen Nachuntersuchung (§ 35 JArbSchG) zu unterziehen. Die Kammer muss das Ausbildungsverhältnis im Verzeichnis löschen, wenn die Bescheinigung über die ärztliche Nachuntersuchung nicht vorgelegt wird (§ 32 Abs.  2 Satz 2 BBiG). Nach einer Beschäftigungszeit von 14 Monaten ist eine Weiterbeschäftigung verboten (§ 33 Abs. 3 JArbSchG).

<TEXTENDE>

 Berichtsheft
Nach § 11 der Ausbildungsordnung hat der Auszubildende ein Berichtsheft zu führen, das vom Ausbildenden regelmäßig zu überprüfen ist. Dabei geht es um eine kurzgefasste formlose Niederschrift dessen, was der Auszubildende in der Kanzlei, in der Berufsschule und in den Ausbildungskursen gelernt hat. Sie soll den Auszubildenden veranlassen, sich über das Gelernte Gedanken zu machen, und dem Ausbildenden einen Überblick über den Ausbildungsstand verschaffen. Vordrucke werden im Fachhandel angeboten.

<TEXTENDE>

 Ärztliche Nachuntersuchung
Etwa ein Jahr nach Aufnahme der ersten Beschäftigung hat sich der Jugendliche einer ärztlichen Nachuntersuchung (§ 35 JArbSchG) zu unterziehen. Die Kammer muss das Ausbildungsverhältnis im Verzeichnis löschen, wenn die Bescheinigung über die ärztliche Nachuntersuchung nicht vorgelegt wird (§ 32 Abs.  2 Satz 2 BBiG). Nach einer Beschäftigungszeit von 14 Monaten ist eine Weiterbeschäftigung verboten (§ 33 Abs. 3 JArbSchG).

<TEXTENDE>

Ausbildungsvergütung
Der Ausbildende hat dem Auszubildenden eine angemessene Vergütung zu gewähren; sie ist nach dem Lebensalter des Auszubildenden so zu bemessen, dass sie mit fortschreitender Berufsbildung, mindestens jährlich, ansteigt (§ 17 Abs. 1 BBiG).

Hat die Kammer Mindestsätze bekannt gegeben, deren Unterschreitung sie in der Regel für unangemessen hält, so sind diese zu berücksichtigen.

Die Beachtung der Mindestsätze schließt nicht aus, dass die Vergütung nach den örtlichen und persönlichen Gegebenheiten (z. B. Großstadt mit kürzeren Schulwegen; Ausbildungsvorkenntnisse) trotzdem unangemessen erscheint und daher im Einzelfall angemessen zu erhöhen ist.

<TEXTENDE>

 Ausbildungskurse der Kammer
Wenn überbetriebliche Ausbildungsmaßnahmen von der Kammer durchgeführt werden, ist der Besuch dieser Kurse Pflicht. Einzelheiten werden jeweils durch Rundschreiben bekanntgegeben.

Weitere Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungstätte (z. B. Ergänzungsunterricht in Maschinenschreiben, Kurzschrift, Buchführung) können vertraglich vereinbart werden (§ 3 Nr. 12 des Ausbildungsvertrages).

<TEXTENDE>


§ 6 Tégliche Ausbj

1. Tagliche Ausbildungszeit*)
Die regelméfBige tdgliche Ausbildungszeit betragt 8 Stunden

gszeit und Urlaub

5).
2. Daver des Erholungsurlaubs
Die Dauer des Urlaubs (je Kalenderjahr) betrégt®)

LWerktoge im Jahre 2006
2007

&Werktage im Jahre

LWerktoge im Jahre 2008

30 Werktage im Jahre LQ @

3. Lage des Urlaubs, Erwerbsarbeit

Der Urlaub soll zusammenhdangend und in der Zeit der Berufs-
schulferien erteilt und genommen werden. Wéhrend der Ur-
laubszeit darf der Auszubildende keine dem Urlaubszweck wi-
dersprechende Erwerbsarbeit leisten.

SIS,

§ 7 Kiindigung

1. Kindigung wéhrend der Probezeit

Waéhrend der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhéltnis
ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist und ohne Angabe von
Grinden gekindigt werden.

2. Kindigung nach der Probezeit

Nach der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhdlinis nur
gekindigt werden

a) aus einem wichtigen Grund ohne Einhaltung einer Kindi-
gungsfrist,

b) vom Auszubildenden mit einer Kiindigungsfrist von 4 Wo-
chen, wenn er die Berufsausbildung aufgeben oder sich fir
eine andere Berufstatigkeit ausbilden lassen will.

3. Form der Kindigung

Die Kiindigung muf3 schriftlich und im Falle der Nr. 2 unter
Angabe des Kindigungsgrundes erfolgen.

4, Frist for Kindigung aus wichtigem Grund

Eine Kindigung aus einem wichtigen Grund ist unwirksam, wenn
die ihr zugrunde liegenden Tatsachen dem zur Kindigung Be-
rechtigten langer als 2 Wochen bekannt sind. Ist ein auflerge-
richtliches Guteverfahren vor einer auBergerichtlichen Stelle
eingeleitet, so wird bis zu dessen Beendigung der Lauf der Frist
gehemmt.

5. Schadensersatz bei vorzeitiger Vertragsaufldsung

Wird das Berufsausbildungsverhdlinis nach Ablauf der Probezeit
vorzeitig gelost, so kann der Ausbildende oder Auszubildende
Ersatz des Schadens verlangen, wenn der andere den Grund fir
die Aufldsung zu vertreten hat. Das gilt nicht bei Kindigung
wegen Aufgabe oder Wechsels der Berufsausbildung (Nr. 2b).
Der Anspruch erlischt, wenn er nicht innerhalb von 3 Monaten
nach Beendigung des Berufsausbildungsverhdltnisses geltend
gemacht wird.

6. Betriebsaufgabe, Wegfall der Ausbildungseignung

Bei Kindigung des Berufsausbildungsverhdltnisses wegen Be-
triebsaufgabe oder wegen Wegfalls der Ausbildungseignung
verpflichtet sich der Ausbildende, sich mit Hilfe der Berufsbera-
tung der zustdndigen Agentur fir Arbeit rechtzeitig um eine
weitere Ausbildung des Auszubildenden im bisherigen Ausbil-
dungsberuf in einer anderen geeigneten Ausbildungsstatte zu
bemihen.

4) Bei Jugendlichen ist gemaB § 8 JArbSchG die Hochstdauer der tdaglichen Arbeits-/
Ausbildungszeit 8 Stunden (Pausen nicht mitgerechnet).

5

Bei berechtigtem Interesse kann ein gemeinsamer Antrag des Ausbildenden und des
Auszubildenden auf Verkirzung der taglichen oder wéchentlichen Ausbildungszeit
gestellt werden (Teilzeitberufsausbildung), wenn zu erwarten ist, dass der Auszubil-
dende das Ausbildungsziel in der gekiirzten Zeit erreicht.

Der jghrliche Urlaub fir Jugendliche betréigt geméf § 19 Abs. 2 JArbSchG:
mindestens 30 Werktage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahres
noch nicht 16 Jahre alt ist,

mindestens 27 Werktage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahres
noch nicht 17 Jahre alt ist,

mindestens 25 Werktage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahres
noch nicht 18 Jahre alt ist.

Fur Vollighrige betragt der jahrliche Urlaub geméB & 3 Abs. 1 BUrIG
mindestens 24 Werktage.

7) Wird der Auszubildende im laufenden Kalenderjahr Gber 6 Monate hinaus
beschdftigt, so steht ihm der gesamte Jahresurlaub zu.

6

S

§ 8 Zeugnis

Der Ausbildende hat dem Auszubildenden bei Beendigung des Be-
rufsausbildungsverhdilinisses ein Zeugnis auszustellen. Die elektroni-
sche Form ist ausgeschlossen. Hat der Ausbildende die Berufsaus-
bildung nicht selbst durchgefihrt, so soll auch der Ausbilder das
Zeugnis unterschreiben. Es muss Angaben enthalten Gber Art, Dau-
er und Ziel der Berufsausbildung sowie Uber die erworbenen be-
ruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten des Auszubilden-
den. Auf Verlangen des Auszubildenden sind auch Angaben iber
Fihrung, Leistung und besondere fachliche Fahigkeiten aufzuneh-
men.

§ 9 Beilegung von Streitigkeiten
Ist bei der Rechtsanwaltskammer zur Beilegung von Streitigkeiten aus
einem bestehenden Berufsausbildungsverhéiltnis ein Ausschuss ge-
mé&B § 111 Abs. 2 des Arbeitsgerichtsgesetzes gebildet, so ist vor
Inanspruchnahme des Arbeitsgerichts dieser Ausschuss anzurufen.

§ 10 Sondervereinbarung bei Ausbildung zum/ zur
Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten durch einen
(Nur-) Rechtsanwalt

Durch Mitunterzeichnung dieses Vertrages verpflichtet sich

Notar

vom: bis:

die Fachausbildung im Ausbildungsbereich Notariat in seiner Kanz-
lei nach Maf3gabe des Ausbildungsplans und des individuellen Aus-
bildungsplans durchzufihren. Er Gbernimmt fir die Zeiten der Aus-
bildung in diesem Ausbildungsbereich alle Rechte und Pflichten die-
ses Vertrags.

8 11 Sonstige Vereinbarungen

Rechtswirksame Nebenabreden, die das Berufsausbildungsverhdlinis
betreffen, kénnen nur durch schriftliche Ergénzung im Rahmen des
8§ 11 dieses Vertrages getroffen werden.

Ergénzend gelten die Tarifvertrdge, Betriebs- und Dienstvereinba-
rungen, die auf das Berufsausbildungsverhdlinis Anwendung fin-
den.

Dieser Vertrag ist in 3 (bei Mindeln 4) gleichlautenden Ausfertigun-
gen ausgestellt®) und von den VertragschlieBenden eigenhéndig un-
terschrieben worden.

, den

Der/Die Ausbildende/n:

Stempel und Unterschrift

Stempel und Unterschrift

Der/Die Auszubildende:

Unterschrift (voller Vor- und Zuname)

Die gesetzlichen Vertreter des Auszubildenden:
(Falls ein Elternteil verstorben, bitte vermerken)

Vater:

und
Mutter:
oder

Vormund:

Unterschriften (volle Vor- und Zunamen)

8) Nach § 11 Abs. 3 BBiG haben Ausbildende den Auszubildenden und deren gesetzli-
chen Vertretern eine Ausfertigung der unterzeichneten Vertragsniederschrift unver-
ziglich auszuhéndigen.

Seite zurUcksetzen!

Druckermenu



Ausbildungszeit
Ausbildungszeit ist Arbeitszeit im Sinne des Arbeitsrechts. Die gesetzlichen Arbeitszeitregelungen sind bei der Vereinbarung der täglichen Ausbildungszeit zu beachten.

Jugendliche dürfen nicht mehr als 8 Stunden täglich, nicht mehr als 40 Stunden wöchentlich und nur an 5 Tagen in der Woche beschäftigt werden (§§ 8 Abs. 1, 15 JArbSchG). Kürzere Arbeitszeiten an einzelnen Werktagen können durch Verlängerung der täglichen Arbeitszeit an den übrigen Werktagen derselben Woche auf höchstens 8 ½ Stunden ausgeglichen werden. Ausfallende Arbeitstage zwischen zwei Feiertagen dürfen durch Verlängerung der wöchentlichen Arbeitszeit (auf höchstens 42 ½ Stunden) in 5 zusammenhängenden Wochen ausgeglichen werden; im Durchschnitt dieser 5 Wochen darf die Wochenarbeitszeit nach Abzug der Ausfalltage allerdings 40 Stunden nicht überschreiten (§ 8 JArbSchG). Tägliche Ausbildungszeit ist die Zeit von Beginn bis zum Ende der täglichen Beschäftigung ohne die Ruhepausen (§ 4 Abs. 1 JArbSchG). Die Ruhepausen müssen bei einer Ausbildungszeit von mehr als 4 ½ Stunden mindestens 30 Minuten, bei mehr als 6 Stunden mindestens 60 Minuten betragen (§ 11 Abs.1 JArbSchG).
Auszubildende, die minderjährig oder berufsschulpflichtig sind, dürfen nicht beschäftigt werden
a) vor einem vor 9 Uhr beginnenden Berufsschulunterricht;
b) an einem Berufsschultag mit mehr als 5 Unterrichtsstunden von mindestens je 45 Minuten, einmal in der Woche (§ 9 JArbSchG).

Ein solcher Berufsschultag wird mit 8 Stunden auf die Ausbildungszeit angerechnet (§ 9 Abs. 2 JArbSchG).

Minderjährige Auszubildende dürfen ferner an dem Arbeitstag, welcher der schriftlichen Abschlussprüfung unmittelbar vorangeht, nicht beschäftigt werden (§ 10 JarbSchG). Den Jugendlichen sind darüber hinaus Zeiten der Teilnahme an Prüfungen und an Ausbildungskursen der Kammer oder an vereinbarten Ausbildungsmaßnahmen auf die Arbeitszeit anzurechnen. Dasselbe gilt für weitere Berufsschultage.

Der Ausbilder darf den erwachsenen Auszubildenden anweisen, nach der Berufsschule – auch schon am 1. Berufsschultag – an seinen Arbeitsplatz zurückzukehren.

<TEXTENDE>

Urlaubsanspruch
In der Vertragsniederschrift ist der dem Auszubildenden zustehende Urlaub für jedes Kalenderjahr (nicht Ausbildungsjahr) richtig einzutragen. Nach Ablauf einer Wartezeit von sechs Monaten (§ 4 BUrlG) darf gemäß §§ 19 JArbSchG, 3 Abs. 2, 5 BUrlG der gesetzliche Mindesturlaub für das ganze Jahr nicht unterschritten werden. Wird der Auszubildende im Kalenderjahr weniger als sechs Monate beschäftigt, so ist für jeden vollen Beschäftigungsmonat mindestens ein Zwölftel des gesetzlichen, tariflichen oder des vereinbarten Jahresurlaubs zu gewähren. Der gesetzliche Mindesturlaub ist nach Alter gestaffelt. Er wird nach Werktagen (nicht Arbeitstagen) berechnet, also nach Kalendertagen, die nicht Sonn- oder gesetzliche Feiertage sind. Dem Jugendlichen ist für jeden Tag, an dem er die Berufsschule während der Urlaubszeit besucht, ein Urlaubstag zu gewähren.

Beispiel:
Die am 10.8.1990 geborene A wird zum 15.9. 2006 von einem Anwaltsnotar zur Ausbildung zum Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten eingestellt.
1. Kalenderjahr (2006): A ist bei Beginn der Ausbildung 16 Jahre alt. Es kommt jedoch auf ihr Alter am 1.1.2006 an. Für das Jahr 2006 ist daher die Spalte „unter 16“ maßgebend und hier die 5. Zeile („2.9. – 1.10“). Der gesetzliche Mindesturlaub der aufgrund des Ausbildungsverhältnisses im Jahre 2006 zu gewähren ist, umfaßt ein Viertel des vollen Jahresurlaubes, somit aufgerundet acht Werktage.
2. und 3. Kalenderjahr
(2007 und 2008): 	Für das volle Jahr 2007 beträgt der Mindesturlaub für die dann 16-Jährige 27 Werktage; für 2008 für die dann 17-Jährige 25 Werktage (jeweils 1. Zeile „1.1. – 30.6.“).
4. Kalenderjahr (2009): Die Ausbildung endet am 14.9.2009. Am 1.1.2009 ist A 18 Jahre alt. Für die Ausbildungszeit im Jahre 2009 ist daher die Spalte „18 und mehr“ maßgebend und hier die 1. Zeile in der letzten Spalte („1.7. – 31.12.“). Der Urlaub richtet sich nach BUrlG und beträgt, wenn nicht etwas anderes vereinbart würde, 24 Werktage.

Es ist also, wenn das gesetzliche Minimum nicht überschritten werden soll, einzutragen:
Die Dauer des Urlaubs (je Kalenderjahr) beträgt
- 8 Werktage im Jahre 2006
- 27 Werktage im Jahre 2007
- 25 Werktage im Jahre 2008
- 24 Werktage im Jahre 2009

Ein Vertrag mit kürzeren Urlaubszeiten kann nicht eingetragen werden.

Wird die Ausbildung auf 2 ½ Jahre verkürzt, so ist im Beispielsfall im 4. Kalenderjahr (2009) die 6. Zeile in der letzten Spalte („28./29.2. – 30.3.“) maßgebend. Der Urlaub beträgt somit vier Werktage.

<TEXTENDE>

 Beendigung des Ausbildungsverhältnisses – Mitteilung an die Kammer
Für die Lösung eines Ausbildungsverhältnisses aus wichtigem Grund können die Grundsätze, die für die Lösung von Arbeitsverhältnissen aus wichtigem Grund gelten, nicht ohne weiteres angewendet werden. Nach herrschender Rechtsauffassung ist im allgemeinen bei Verfehlung eines Auszubildenden ein wichtiger Grund zur fristlosen Kündigung nur dann gegeben, wenn der Ausbildende zuvor in ausreichender Weise pädagogisch auf den Auszubildenden eingewirkt hat.

Die vorzeitige Beendigung des Ausbildungsverhältnisses ist dem Vorstand der Rechtsanwaltskammer mit Angabe der  Beendigungsgründe (Kündigung, einvernehmliche Auflösung) unverzüglich mitzuteilen. Der Kammer ist auch Mitteilung zu machen, wenn das Ausbildungsverhältnis nach Nichtbestehen der Abschlussprüfung nicht fortgesetzt wird; wird keine Mitteilung gemacht, wird davon ausgegangen, dass das Ausbildungsverhältnis nach Nichtbestehen der Abschlussprüfung fortgesetzt wird; wird Mitteilung gemacht, wird davon ausgegangen, dass das Ausbildungsverhältnis mit Bestehen der Abschlussprüfung oder mit Nichtbestehen der zweiten Wiederholungsprüfung endet (§ 21 Abs.3 BBiG; § 1 Nr. 5 des Ausbildungsvertrages).

<TEXTENDE>

 Ordnungswidrigkeiten, Streitigkeiten, Aufsicht
Verstöße gegen eine Reihe von Vorschriften des Berufsbildungsgesetzes können nach § 102 BBiG als Ordnungswidrigkeit mit Geldbuße bis zu 5.000,-- EUR geahndet werden. Straf- und Bußgeldvorschriften enthalten auch die §§ 58, 59 JArbSchG.

Für Streitigkeiten aus dem Berufsausbildungsverhältnis ist das Arbeitsgericht zuständig. Wenn ein Schlichtungsausschuss gemäß § 111 Abs. 2 ArbGG bei der Kammer gebildet ist, muss dieser zunächst angerufen werden. Es wird erwartet, dass Rechtsanwälte als Ausbildende die geltenden Vorschriften kennen und beachten und arbeitsrechtliche Streitigkeiten mit Auszubildenden nur in begründeten und schwerwiegenden Fällen vor dem Arbeitsgericht austragen.

Für die Lösung eines Ausbildungsverhältnisses aus wichtigem Grund können die Grundsätze, die für die Lösung von Arbeitsverhältnissen aus wichtigem Grund gelten, nicht ohne weiteres angewendet werden. Nach herrschender Rechtsauffassung ist im allgemeinen bei Verfehlung eines Auszubildenden ein wichtiger Grund zur fristlosen Kündigung nur dann gegeben, wenn der Ausbildende zuvor in ausreichender Weise pädagogisch auf den Auszubildenden eingewirkt hat.

Die Rechtsanwaltskammer überwacht die Durchführung der Berufsausbildung und fördert sie durch Beratung der Ausbildenden und der Auszubildenden. Der Ausbildende ist der Kammer und ihren Ausbildungsberatern gegenüber verpflichtet, die erforderlichen Auskünfte zu erteilen, Unterlagen vorzulegen und die Besichtigung der Ausbildungsstätte zu gestatten (§ 76 Abs. 2 BBiG). Die Auskunftspflicht bezieht sich auch auf Angaben, die der Statistik dienen.

<TEXTENDE>

Fußnote 8
Nach § 11 Abs. 3 BBiG haben Ausbildende den Auszubildenden und deren gesetzlichen Vertretern eine Ausfertigung der unterzeichneten Vertragsniederschrift unverzüglich auszuhändigen.

Fußnote 4
Bei Jugendlichen ist gemäß § 8 JArbSchG die Höchstdauer der täglichen Arbeits- / Ausbildungszeit 8 Stunden (Pausen nicht mitgerechnet).

<TEXTENDE>

Fußnote 5
Bei berechtigtem Interesse kann ein gemeinsamer Antrag des Ausbildenden und des Auszubildenden auf Verkürzung der täglichen oder wöchentlichen Ausbildungszeit gestellt werden (Teilzeitberufsausbildung), wenn zu erwarten ist, dass der Auszubildende das Ausbildungsziel in der gekürzten Zeit erreicht.

<TEXTENDE>

Fußnote 7
Wird der Auszubildende im laufenden Kalenderjahr über 6 Monate hinaus beschäftigt, so steht ihm der gesamte Jahresurlaub zu.


Fußnote 6
Der jährliche Urlaub für Jugendliche beträgt gemäß § 19 Abs. 2 JArbSchG:
mindestens 30 Werktage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahres
noch nicht 16 Jahre alt ist,
mindestens 27 Werktage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahres
noch nicht 17 Jahre alt ist,
mindestens 25 Werktage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahres
noch nicht 18 Jahre alt ist.
Für Volljährige beträgt der jährliche Urlaub gemäß § 3 Abs. 1 BUrlG
mindestens 24 Werktage.

<TEXTENDE>
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